
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1083/2018 der FDP-Stadtratsfraktion betreffend Leasing Bikes (FDP) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Welche Anbieter gibt es momentan auf dem Markt? 
 
Es gibt zahlreiche Anbieter, wie z.B. die Online-Portale  
 
- Eurorad.de 
- Lease-a-bike.de 
- Businessbike.de 
- Mein-dienstrad.de 
- Bikeleasing-service.de 

 
2. Wie hoch wäre in etwa die Gebühr für solche Fahrräder?  
 
Die Leasingrate richtet sich nach dem Kaufpreis. 
 
 
3. Sieht die Verwaltung hier einen Vorteil die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten? 
 
Da das Angebot nach unserer Einschätzung nur in Ausnahmefällen dazu führen würde, dass 
sich Personen, die bisher kein Fahrrad besessen haben, ein Fahrrad kaufen, sehen wir keinen 
nennenswerten Vorteil in der Nutzung dieses Angebotes. Darüber hinaus bieten fast alle 
Fahrradhändler auch Privatpersonen die Möglichkeit an, ein Fahrrad zinsfrei zu finanzieren. 
 
 
4. Welche weiteren Vorteile sieht die Verwaltung für die Mitarbeiter und die Stadt Mainz? 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten den geldwerten Vorteil versteuern und hätten 
lediglich einen Steuervorteil, der dadurch entsteht, dass die Rate vom Bruttogehalt einbehal-
ten wird. Hierbei hätten die höheren Entgeltgruppen aufgrund der Steuerprogression auch 
einen größeren Vorteil. 
 
 
5. Welche Nachteile könnten der Stadt Mainz entstehen? 
 
Die Realisierung dieses Projektes ist mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Die Stadt-
verwaltung Mainz müsste sowohl mit dem Vermittler, als auch in jedem Einzelfall mit dem  
Beschäftigten einen Vertrag schließen. Die Leasingrate müsste überwiesen und das Geld vom 
Gehalt des Beschäftigten einbehalten werden. Bei Ausscheiden, Beendigung der Lohnfortzah-
lung, Elternzeit, Beurlaubung etc. müssten die gezahlten Raten angefordert sowie evtl. 
gemahnt oder vollstreckt werden.            -/- 
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6. Hat die Verwaltung Pläne, solch ein Leasingangebot den Mitarbeitern zu offerieren? 
Wenn ja, wie ist diesbezüglich der aktuelle Sachstand? 
Wenn nein, warum nicht? 
 
Nein. Siehe Antwort zu 5. 
 
gez. 
 
Mainz, 07. Juni 2018 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 


